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VerordnungVerordnung
vom 27. April 1999

über die Einhebung von Gebühren nach demüber die Einhebung von Gebühren nach dem
Gesetz über den Umgang mit gentechnisch verän-Gesetz über den Umgang mit gentechnisch verän-

derten oder pathogenen Organismenderten oder pathogenen Organismen

Aufgrund von Art. 23 Abs. 2 und Art. 34 Bst. e des Gesetzes vom
17. Dezember 1998 über den Umgang mit gentechnisch veränderten oder
pathogenen Organismen, LGBl. 1999 Nr. 421, verordnet die Regierung:

Art. 1

Grundsatz

Diese Verordnung regelt die Gebühren nach dem Gesetz über den
Umgang mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen.

Art. 2

Bewilligungen

Für Bewilligungen werden folgende Gebühren eingehoben:
a) Bewilligung für die Anwendung von gentechnisch veränderten oder

pathogenen Organismen in geschlossenen Systemen: 500 Franken;
b) Bewilligung für das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten oder

pathogenen Organismen: 200 Franken;
c) Bewilligung für die Anwendung von gentechnisch veränderten oder

pathogenen Organismen in der Umwelt: 100 Franken;
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d) Verlängerungen oder Änderungen von Bewilligungen: 50 Franken;
e) Entzug einer Bewilligung: 100 Franken.

Art. 3

Inspektionen und Dienstleistungen

1) Werden bei Inspektionen, die aufgrund des Gesetzes über den
Umgang mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen erfor-
derlich sind, Mängel festgestellt, wird der damit verbundene Verwaltungs-
aufwand mit 120 Franken pro Stunde verrechnet.

2) Die Kosten für den Beizug externer Stellen, die Einholung von Gut-
achten sowie für Untersuchungen und Analysen werden nach Aufwand
verrechnet.

3) Ein ausserordentlicher Aufwand für die Beschlagnahmung und die
vorsorgliche Einziehung von gentechnisch veränderten oder pathogenen
Organismen wird nach Aufwand mit 120 Franken pro Stunde verrechnet.
Die Minimalgebühr beträgt 100 Franken.

4) Andere Leistungen, insbesondere im Rahmen der Marktüberwa-
chung, werden nach Aufwand mit 120 Franken pro Stunde verrechnet.

Art. 4

Gebühren für weitere Entscheidungen und Verfügungen

Gebühren für weitere Entscheidungen und Verfügungen werden im
angemessenen Verhältnis zum Aufwand erhoben.

Art. 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Mario Frick
Fürstlicher Regierungschef
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